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Landkreis Stendal
 

Haushaltssatzung des Landkreises Stendal
für das Haushaltsjahr 2018

Gemäß der §§ 100 Abs. 1, 102 Abs. 1 in Verbindung mit § 45 Abs. 2 Nr. 4 des Kommunalver-
fassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 
12/2014, S. 288) hat der Kreistag des Landkreises Stendal in der Sitzung am 14.12.2017 
folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben des 
Landkreises Stendal voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen sowie die ein-
gehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem
 a) Gesamtbetrag der Erträge auf 173.241.900 Euro
 b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 173.162.600 Euro

2. im Finanzplan mit dem
 a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 167.826.800 Euro
 b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 166.004.400 Euro
 c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 6.131.200 Euro
 d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 6.131.200 Euro
 e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 7.143.400 Euro
 f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 9.930.600 Euro
festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsför-
dermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, 
die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaß-
nahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 15.131.600 Euro festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 53.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Die Kreisumlage wird mit einem Hebesatz von 42,92 v. H. der Bemessungsgrundlagen nach 
§ 19 des Finanzausgleichsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt in der Fassung der Bekannt-
machung vom 28. März 2017 (GVBl. LSA 2017) festgesetzt.

§ 6
Folgende Erheblichkeitsgrenzen werden festgesetzt:

Im Sinne des § 103 Abs. 2 Nr. 1 des KVG LSA ist ein Fehlbetrag erheblich, wenn er 2 v. H.  
der Gesamtaufwendungen / Gesamtauszahlungen des Ergebnisplanes / Finanzplanes des lau-

fenden Haushaltsjahres entspricht. 

Im Sinn des § 103 Abs. 2 Nr. 2 des KVG LSA sind nicht veranschlagte oder zusätzliche Auf-
wendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsposten erheblich, wenn sie insgesamt 
5 v.T. des Gesamtvolumens oder im Einzelfall 250 TEUR überschreiten. Ein Nachtragshaus-
haltsplan muss alle Änderungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlun-
gen enthalten, die den Betrag von 25 TEUR überschreiten. 

Als geringfügig im Sinn des § 103 Abs. 3 Nr. 1 KVG LSA gelten Investitionen und Investiti-
onsfördermaßnahmen, wenn deren voraussichtliche Gesamtkosten nicht mehr als 175 TEUR 
betragen.

Hansestadt Stendal, den 14.12.2017 

 
Lothar Riedinger Carsten Wulfänger
Vorsitzender des Kreistages    Landrat

Landkreis Stendal
 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2018

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich be-
kannt gegeben. Die nach §§ 107 Abs. 4 und 110 Abs. 2 Kommunalverfassungsgesetz des 
Landes Sachsen- Anhalt (KVG LSA) erforderlichen Genehmigungen durch das Landes-
verwaltungsamt Halle sind mit Schreiben vom 26. Januar 2018 unter dem Aktenzeichen 
206.4.2-10402-SDL-HH2018 wie folgt erteilt worden:

1.  Von einer Beanstandung des Beschlusses über die Haushaltssatzung 2018 wird abgesehen.
2.  Die Genehmigung des in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrages der Ver-

pflichtungsermächtigungen in Höhe von 15.131.600 €, der in Höhe von 2.001.500 € der 
Genehmigung bedarf, wird erteilt.

3.  Die Genehmigung des in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrages des Li-
quiditätskredits in Höhe von 53.000.000 € wird erteilt.

4.  Die Genehmigung unter Nr. 3 ergeht unter der Auflage, halbjährlich beginnend zum 
30.06.2018 über die Umsetzung des dem Haushaltsplan beigefügten Konzepts zur Redu-
zierung des Liquiditätskreditvolumens zu berichten.

Der Haushaltsplan mit seinem Beteiligungsbericht liegt nach § 102 Abs. 2 KVG LSA vom 
15. Februar bis einschließlich 08. März 2018 öffentlich zur Einsichtnahme beim

Landkreis Stendal
Neubau, Zimmer 156
Hospitalstraße 1-2
39576 Hansestadt Stendal

aus.
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Allgemeine Sprechzeiten: Dienstag und Donnerstag
 09.00 - 12.00 Uhr und 
 14.00 - 17.00 Uhr

Hansestadt Stendal, 31. Januar 2018

     
Carsten Wulfänger
Landrat

Landkreis Stendal

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner der Einheitsgemeinde Tangerhütte,

ganz wichtig in der täglichen Arbeit ist mir der persönliche Kontakt. Viele Bürgerinnen und 
Bürger nutzen ja bereits jetzt schon die Möglichkeit und sprechen ihre Probleme, Sorgen 
oder Ängste direkt bei mir an. Ob im Amt oder bei anderen Gelegenheiten. 
Aber, unser Landkreis ist groß und die Wege verhältnismäßig weit. Nicht jeder von Ihnen hat 
die Möglichkeit, mal eben schnell nach Stendal zu fahren. 
Ab 2018 biete ich deshalb in den Einheits- und Verbandsgemeinden unseres Landkreises 
Bürgersprechstunden an. 

Der nächste Termin wird am 06. März 2018, ab 17.00 Uhr im Rathaus der Stadt Tangerhütte, 
Bismarckstraße 5 im Trauzimmer stattfinden.

Ich lade Sie herzlich ein, mit mir ins Gespräch zu kommen.
Ihr

Carsten Wulfänger
Landrat des Landkreises Stendal 

Landkreis Stendal
Der Landrat 

Bekanntgabe des Landkreises Stendal

Bekanntgabe gemäß § 5 Abs. 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) geändert worden 
ist über die Feststellung gemäß § 5 Abs. 1 UVPG. Die Feststellung erfolgt auf Antrag des 
Vorhabenträgers. 

Folgendes Vorhaben wurde beim Landkreis Stendal beantragt: 

Antrag 
vom

Antragsteller Vorhaben Gemarkung Flur Flur-
stück

22.05.2017 Windpark Osterburg II 
GmbH & Co. KG, Süd-
wall 3, 39576 Hanse-
stadt Stendal, vertreten 
durch FEFA Ingenieur-
büro, Südwall 3, 39576 
Hansestadt Stendal

Windpark 
Osterburg –
Verlegung von 
Beetgräben

Osterburg

Erxleben

14

6

/2

3/1

Es handelt sich um ein Vorhaben gemäß § 2 Abs. 4 UVPG. Das Vorhaben wird in Anhang 1 
UVPG unter Nummer 13.18.1 genannt.

Nach Durchführung einer Vorprüfung gemäß § 7 UVPG wird festgestellt, dass das oben 
bezeichnete Vorhaben keiner Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) bedarf.
Entsprechend der einschlägigen Kriterien nach Anlage 3 UVPG sind folgende Gründe für das 
Nichtbestehen der UVP-Pflicht wesentlich: 
-  Das Vorhaben liegt außerhalb von naturschutzrechtlichen und wasserrechtlichen Schutz-

gebieten. Wegen vorhandener ausreichend großer Abstände zu Schutzgebieten ergeben 
sich keine erheblich nachteiligen Auswirkungen.

-  Mit dem Vorhaben sind keine schädlichen Umwelteinwirkungen i.S. des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes verbunden. 

-  Negative Auswirkungen auf die Qualitätskomponenten der betroffenen Wasserkörper 
(GWK und OWK) sind nicht zu erwarten.

Die Unterlagen zur ausführlichen Darlegung der Gründe anhand der Kriterien aus Anlage 
3 UVPG sowie zur Erläuterung der Merkmale des Vorhabens bzw. des Standortes und der 
Vorkehrungen, die für die getroffene Feststellung nach § 5 Abs. 1 UVPG maßgebend sind, 
werden beim Landkreis Stendal, Umweltamt, untere Wasserbehörde in 39576 Stendal, Hos-
pitalstr. 1-2,

im Zeitraum von 14.02.2018 bis 14.03.2018

während der Sprechzeiten des Landkreises (Dienstags und Donnerstags von 09:00 – 12:00 
Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr) öffentlich ausgelegt. Für eine Einsichtnahme außerhalb der 
Sprechzeiten ist eine Terminvereinbarung unter der Tel. Nr. 03931-60-7228 erforderlich. 
Während des o.g. Zeitraumes sind die Unterlagen auch unter der Internetadresse

https://www.landkreis-stendal.de/de/uvp.html

im Internet zugänglich und können dort eingesehen werden. Mit Ablauf des o.g. Zeitraumes 
ist die öffentliche Bekanntgabe der Feststellung gemäß § 5 Abs. 1 UVPG abgeschlossen.
Gemäß § 5 Abs. 3 UVPG ist die Feststellung nicht selbständig anfechtbar. Beruht die Fest-
stellung auf einer Vorprüfung, so ist die Einschätzung der zuständigen Behörde in einem 
gerichtlichen Verfahren betreffend die Zulassungsentscheidung nur daraufhin zu überprüfen, 
ob die Vorprüfung entsprechend den Vorgaben des § 7 UVPG durchgeführt worden ist und 
ob das Ergebnis nachvollziehbar ist.

Stendal, 23.01.2018

   
Carsten Wulfänger 

Landkreis Stendal
Der Landrat

Bekanntgabe des Landkreises Stendal

Bekanntgabe gemäß § 5 Abs. 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) geändert worden 
ist über die Feststellung gemäß § 5 Abs. 1 UVPG. Die Feststellung erfolgt auf Antrag des 
Vorhabenträgers. 

Folgendes Vorhaben wurde beim Landkreis Stendal beantragt: 

Antrag 
vom

Antragsteller Vorhaben Gemarkung Flur Flur-
stück

08.08.2017 Landesbetrieb für 
Hochwasserschutz 
und Wasserwirtschaft 
Sachsen-Anhalt,
Flussbereich Oster-
burg,
Ballerstedter Straße 11
39606 Hansestadt 
Osterburg

Herstellung einer 
Bodenentnah-
mestelle und 
Grabenumverle-
gung  im Zuge 
Hochwasserscha-
densbeseitigung 
linker Alanddeich 
Voßhof

Krüden 4 108, 109, 
110, 111, 
117, 118, 
201, 202, 
203, 204, 
205, 206, 
213

Es handelt sich um ein Vorhaben gemäß § 2 Abs. 4 UVPG. Das Vorhaben wird in Anhang 1 
UVPG unter Nummer 13.18.1 genannt.

Nach Durchführung einer Vorprüfung gemäß § 7 UVPG wird festgestellt, dass das oben 
bezeichnete Vorhaben keiner Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) bedarf.

Entsprechend der einschlägigen Kriterien nach Anlage 3 UVPG sind folgende Gründe für das 
Nichtbestehen der UVP-Pflicht wesentlich: 
-  Die Maßnahme stellt einen zeitgemäßen, für die öffentliche Sicherheit notwendigen 

Hochwasserschutz her. Durch die Umsetzung von Minderungs- und Kompensationsmaß-
nahmen wird auch dem naturschutzfachlich wertvollen Gebiet der Alandniederung Rech-
nung getragen.

-  Mit dem Vorhaben sind keine schädlichen Umwelteinwirkungen i.S. des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes verbunden 

-  Negative Auswirkungen auf die Qualitätskomponenten der betroffenen Wasserkörper 
(GWK und OWK) sind nicht zu erwarten.

Die Unterlagen zur ausführlichen Darlegung der Gründe anhand der Kriterien aus Anlage 
3 UVPG sowie zur Erläuterung der Merkmale des Vorhabens bzw. des Standortes und der 
Vorkehrungen, die für die getroffene Feststellung nach § 5 Abs. 1 UVPG maßgebend sind, 
werden beim Landkreis Stendal, Umweltamt, untere Wasserbehörde in 39576 Stendal, Hos-
pitalstr. 1-2,

im Zeitraum von 14.02.2018 bis 14.03.2018

während der Sprechzeiten des Landkreises (Dienstags und Donnerstags von 09:00 – 12:00 
Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr) öffentlich ausgelegt. Für eine Einsichtnahme außerhalb der 
Sprechzeiten ist eine Terminvereinbarung unter der Tel. Nr. 03931-60-7228 erforderlich. 
Während des o.g. Zeitraumes sind die Unterlagen auch unter der Internetadresse

https://www.landkreis-stendal.de/de/uvp.html

im Internet zugänglich und können dort eingesehen werden. Mit Ablauf des o.g. Zeitraumes 
ist die öffentliche Bekanntgabe der Feststellung gemäß § 5 Abs. 1 UVPG abgeschlossen.
Gemäß § 5 Abs. 3 UVPG ist die Feststellung nicht selbständig anfechtbar. Beruht die Fest-
stellung auf einer Vorprüfung, so ist die Einschätzung der zuständigen Behörde in einem 
gerichtlichen Verfahren betreffend die Zulassungsentscheidung nur daraufhin zu überprüfen, 
ob die Vorprüfung entsprechend den Vorgaben des § 7 UVPG durchgeführt worden ist und 
ob das Ergebnis nachvollziehbar ist.

Stendal, 23.01.2018

   
Carsten Wulfänger 
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Landkreis Stendal
Der Landrat

Bekanntmachung des Landkreises Stendal

Die FEFA Projekt GmbH, Südwall 3, 39576 Hansestadt Stendal beantragte beim Landkreis 
Stendal gemäß § 4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) die Erteilung einer Geneh-
migung zur Errichtung und zum Betrieb von

5 Windkraftanlagen (WKA) vom Typ Enercon E-141 
(jeweils Gesamthöhe 229,5 m; Nabenhöhe 159 m; 
Rotordurchmesser 141 m; Nennleistung 4,2 MW)

auf den Grundstücken

WKA Gemarkung Flur Flurstück
1 Bertkow 2 50/12 u. 50/13
2 Bertkow 3 3/4
3 Bertkow 3 3/27
4 Hohenberg-Krusemark 5 35/1
5 Hohenberg-Krusemark 5 39/1

(Anlage gemäß Nr. 1.6.2 des Anhangs 1 zur Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen – 4. BImSchV)
Mit Errichtung der fünf Neuanlagen ist parallel der Rückbau von vier Bestandsanlagen in den 
Gemarkungen Bertkow und Klein Schwechten geplant (Repowering).
Gleichzeitig wurde gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) der sofor-
tige Vollzug der Genehmigung sowie gemäß § 7 Abs. 3 des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG) die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) be-
antragt. Gemäß § 5 Abs. 1 UVPG erfolgte die Feststellung der UVP-Pflicht durch die Behörde. 
Die UVP ist unselbständiger Bestandteil des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungs-
verfahrens. 
Die geplante Inbetriebnahme der WKA ist im Juli 2019 vorgesehen.
Der Behörde liegen zum Zeitpunkt der Bekanntmachung folgende Unterlagen der Antrag-
stellerin sowie weitere entscheidungserheblichen Berichte und Empfehlungen vor:
-  Antragsunterlagen gemäß § 10 Abs. 1 BImSchG einschl. technischer Beschreibungen 

sowie Beschreibung des Standortes
- immissionsschutzfachliche Gutachten (Schall- und Schattenauswirkungen)
- gutachterliche Stellungnahme zur Turbulenzintensität
-  UVP-Bericht gemäß § 16 UVPG einschl. naturschutzfachlicher Gutachten (Avifauna, 

Fledermäuse)
- Landschaftspflegerischer Begleitplan
-  abschließende Stellungnahmen von Behörden oder sonstigen am Verfahren beteiligten 

Stellen aus dem Beteiligungsverfahren gemäß § 11 der Verordnung über das Genehmi-
gungsverfahren - 9. BImSchV 

Das Vorhaben wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG öffentlich bekannt gemacht. 

Die o.g. Unterlagen liegen in der Zeit vom

22. Februar 2018 bis einschließlich 21. März 2018

aus und können bei den folgenden Stellen zu den genannten Zeiten eingesehen werden:

Landkreis Stendal
Untere Immissionsschutzbehörde (Zi. 02)
Arnimer Straße 1 - 4
39576 Hansestadt Stendal

Montag, Mittwoch, Donnerstag von 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 15:00 Uhr
Dienstag von 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 17:00 Uhr
Freitag von 08:00 bis 12:00 Uhr 

Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck
Rathaus Arneburg (Bauamt Zi. 21) Gemeindezentrum
Breite Straße 15 An der Zuckerfabrik 1
39596 Arneburg 39596 Goldbeck

Montag von 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr und 12:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Dienstag von 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr und 12:30 Uhr bis 17:30 Uhr
Mittwoch von 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr und 12:30 Uhr bis 15:00 Uhr
Freitag von 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr 

Die Unterrichtung der Öffentlichkeit erfolgt gemäß § 19 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 20 Abs. 2 
UVPG im zentralen Internetportal unter www.uvp-verbund.de. 

Innerhalb der Zeit vom

22. Februar 2018 bis einschließlich 23. April 2018

können gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG Einwendungen gegen das Vorhaben schriftlich beim 
Landkreis Stendal, Hospitalstraße 1 - 2, 39576 Stendal und bei den vorgenannten Ausle-
gungsstellen erhoben werden.
Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind für das Genehmigungsverfahren alle Einwendungen 
ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Die Einwendun-
gen sollen neben Vor- und Familiennamen auch die volle und leserliche Anschrift des Ein-
wenders enthalten. Aus den Einwendungen muss erkennbar sein, weshalb das Vorhaben für 
unzulässig gehalten wird. Die Einwendungen werden der Antragstellerin bekannt gegeben. 
Auf Verlangen des Einwenders werden dessen Name und Anschrift unkenntlich gemacht, 

soweit die Angaben nicht zur Beurteilung des Inhalts der Einwendung erforderlich sind. 
Sofern frist- und formgerechte Einwendungen vorliegen, können diese in einem öffentlichen Er-
örterungstermin am 06. Juni 2018 mit den Einwendern und der Antragstellerin erörtert werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass form- und fristgerecht erhobene Einwendungen auch bei Aus-
bleiben der Antragstellerin oder von Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert werden.

Beginn der Erörterung: 10:00 Uhr
Ort der Erörterung: Verbandsgemeinde Arneburg - Goldbeck
 Gemeindezentrum
 An der Zuckerfabrik 1
 39596 Goldbeck

Die Entscheidung der Genehmigungsbehörde, ob ein Erörterungstermin stattfindet, wird 
nach Ablauf der Einwendungsfrist getroffen und öffentlich bekannt gemacht.
Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder 
in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), 
gilt für das Verfahren derjenige Unterzeichner als Vertreter der übrigen Einwender, der darin 
mit seinem Namen, seinem Beruf und seiner Anschrift als Vertreter bezeichnet ist, soweit er 
nicht von ihnen als Bevollmächtigter bestellt worden ist. Vertreter kann nur eine natürliche 
Person sein. Gleichförmige Einwendungen, die die vorgenannten Angaben nicht deutlich 
sichtbar auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite enthalten, können unberücksichtigt 
bleiben.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen 
durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen kann.

Stendal, den 05.02.2018

   
Carsten Wulfänger 

Regionale Planungsgemeinschaft Altmark 

Bekanntmachung 
der 1. Änderung der Verwaltungskostensatzung

Die 1. Änderung der Verwaltungskostensatzung lag vom 14.12.2017 bis zum 12.01.2018 in 
der Geschäftsstelle der Regionalen Planungsgemeinschaft Altmark zur Einsicht aus. Die Be-
kanntmachung hierzu erfolgte im Amtsblatt des Landkreises Stendal Nr. 36 am 22.11.2017 
und im Amtsblatt des Altmarkkreises Salzwedel Nr. 12 am 13.12.2017.
Diese 1. Änderung wird nunmehr bekannt gemacht und tritt nach der Bekanntmachung am 
22.02.2018 in Kraft.

1. Änderung der Verwaltungskostensatzung des Zweckverbandes  
Regionale Planungsgemeinschaft Altmark

Die Regionalversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft Altmark hat auf  
ihrer 73. Sitzung am 27.09.2017 mit dem Beschluss Nr. 15/2017 folgendes beschlossen:
In der Bekanntmachung der Neufassung der Satzung der Verwaltungskostensatzung des 
Zweckverbandes Regionale Planungsgemeinschaft Altmark veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 8 
des Altmarkkreises Salzwedel am 22.07.2015 und im Amtsblatt Nr. 19 des Landkreises Stendal 
am 22.07.2015, ist tlw. noch eine alte Rechtsgrundlage enthalten, die nunmehr korrigiert wird.

In der Anlage 1 zur Verwaltungskostensatzung unter Kostentarife lfd. Nr. 7 und lfd. Nr. 9 
muss es richtig heißen:

Lfd. Nr. 7 Zielabweichungsverfahren 
gemäß § 6 Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22.12.2008 zuletzt geändert durch Artikel 2 Ab-
satz 14 a des Gesetztes vom 20. Juli 2017 BGBl I S. 2808 in Verbindung mit § 11 Abs. 2 Lan-
desentwicklungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (LEntwG 2015 LSA) vom 23.04.2015
und

Lfd. Nr. 9 Verfahren nach § 9 Abs. 4 Landesentwicklungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 
(LEntwG 2015 LSA) vom 23.04.2015

In der Anlage 1 zur Verwaltungskostensatzung werden nachfolgende Kostentarife korrigiert 
bzw. ergänzt:

Lfd. Nr.: Gegenstand Gebühr in Euro

7. Zielabweichungsverfahren 500,00 – 5.000,00 zzgl. 
Auslagen

7.1. Erweitertes Zielabweichungsverfahren
(z.B. bei Anträgen der Gemeinden im Rahmen der 
Flächennutzungsplanung für mehrere Flächen)

500,00 – 5.000,00 je 
beantragter Fläche zzgl. 
Auslagen

Die 1. Änderung der Verwaltungskostensatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft.

   
Carsten Wulfänger
Vorsitzender

Salzwedel, den 27.09.2017
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Hansestadt Stendal 07.02.2018

Bekanntmachung 
des Stadtrates

Zu der am Montag,

den 19.02.2018 um 18:00 Uhr im Rathausfestsaal, Markt 1, 39576 Hansestadt Stendal,

stattfindenden öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates lade ich Sie hiermit 
herzlich ein.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil
  1  Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der  

Beschlussfähigkeit 
  2 Feststellung der Tagesordnung 
  3 Einwohnerfragestunde 
  4 Informationen des Stadtratsvorstandes 
  5 Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nicht öffentlichen Teil der letzten Sitzung 
  6 Informationen des Oberbürgermeisters 
  7 Genehmigung des öffentlichen Teils der Niederschrift 
  8 Abberufung und Berufung von sachkundigen Einwohnern VI/750
  9 Antrag Fraktion SPD/FDP/Piraten/Ortsteile-Reisemobilstellplätze A VI/047/1
10  Antrag zur Änderung des Haushaltsplanes  2018 und zur Aufnahme der  

Kosten für die Sanierung/Neubau des Fahrstuhls im Rathaus der Stadt  
Stendal ÄA VI/021

11   Antrag zur Änderung des Haushaltsplanes 2018 und zur Neuaufnahme  
der Vorlage VI/693 (Neubau Kiosk Tierpark) in die Beratungsfolge des  
Stadtrates ÄA VI/022

12 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 VI/743
13 Änderung Grundsatzbeschluss VI/595/1 Grundschule Petrikirchhof VI/721
14  Beschluss über den Maßnahme-, Kosten-, Finanzierungs- und Zeitplan  

des Fördermittelprogramms „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“,  
Programmjahr 2018 VI/711

15 Anfragen/Anregungen 

Nicht öffentlicher Teil
16 Informationen des Stadtratsvorstandes 
17 Informationen des Oberbürgermeisters 
18 Genehmigung des nicht öffentlichen Teils der Niederschrift 
19  Beschluss über den Maßnahme-, Kosten-, Finanzierungs- und Zeitplan des  

Fördermittelprogramms „Förderung von Maßnahmen der sozialen Stadt -  
Investitionen im Quartier“, Stendal-Stadtsee, Programmjahr 2018 VI/716

20  Beschluss über den Maßnahme-, Kosten-, Finanzierungs- und Zeitplan des  
Fördermittelprogramms „Stadtumbau Ost“, Programmbereich Aufwertung,  
Stendal-Stadtsee, Programmjahr 2018 VI/720

21  Sanierungswirtschaftsplan 2017, „Stadtumbau-Ost/Aufwertungsprogramm“ -  
Stendal Altstadt mit Bahnhofsvorstadt VI/739

22  Sanierungswirtschaftsplan 2017, Städtebaulicher Denkmalschutz „Altstadtkern“ VI/741
23 Geltendmachung von Regressansprüchen VI/751
24 Anfragen/Anregungen 

Thomas Weise
Vorsitzender

Hansestadt Stendal
Der Oberbürgermeister -

Bekanntmachung der Hansestadt Stendal

Öffentliche Auslage der Entwurfsplanung zur erstmaligen Herstellung der Straße Ler-
chenweg – von Lerchenweg 31 bis Krähenwinkel – in der Hansestadt Stendal

Die Entwurfsplanung zur erstmaligen Herstellung der Straße Lerchenweg – von Lerchenweg 
31 bis zum Krähenwinkel - liegt im Bauamt der Hansestadt Stendal, Moltkestraße 34-36, 
Zimmer 316, in der Zeit vom 15.02.2018 bis zum 09.03.2018 öffentlich aus. 

Alle Grundstückseigentümer, Mieter, Pächter und sonstige Betroffene haben die Möglichkeit 
jeweils zu den Sprechzeiten
Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr sowie
Donnerstag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr
oder nach Vereinbarung
Anregungen, Vorschläge und Ergänzungen zu den ausgelegten Planungsunterlagen schrift-
lich bzw. mündlich zur Niederschrift darzulegen.

Zur Vorstellung dieser Baumaßnahme findet am 07.03.2018 eine Anliegerinformation statt:
 Ort: Rathaus, Markt 1, Kleiner Sitzungssaal
 Beginn: 17:00 Uhr
Alle Grundstückseigentümer, Mieter, Pächter und sonstige Betroffene sind hierzu eingeladen.

Hansestadt Stendal, 14.02.2018

 
Klaus Schmotz
Oberbürgermeister

Kreiskirchenamt Stendal

Friedhofs- und Gebührenordnung 2004  
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Anlage 2017 zur Gebührensatzung (ersetzt die bisherige Anlage)

Gebührentarif

gemäss § 2 der Friedhofsgebührensatzung der Ev. Kirchengemeinde Peulingen
vom 25. Juni 2004

Tarifstelle Gebührentatbestand Gebühren 
(Euro)

I. Erwerb eines Nutzungsrechts an Wahlgrabstätten und 
Urnenwahlgrabstätten 
gemäss §§ 14, 15 der Friedhofssatzung vom 25.06.2004

1. für eine Wahlgrabstelle (für die Dauer von 40 Jahren) 80,00

2. für eine Doppelwahlgrabstelle 160,00

3. für eine Urnenwahlgrabstelle (für die Dauer von 25 Jahren) 75,00

4. für die Beisetzung einer Urne in einer schon belegten 
Erdgrabstelle

75,00

II. Für die Verlängerung des Nutzungsrechts nach §§ 14, 15 
der Friedhofssatzung vom 25.06.2004 je Grabstelle und 
angefangenem Jahr

1. bei Wahlgrabstätten (für eine Grabstelle) 2,00

2. bei Urnenwahlgrabstätten 3,00

III. Friedhofsunterhaltungsgebühr

1. Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle und 
angefangenem Jahr                                                         4,00

6,80
2. Die Erhebung erfolgt jeweils jährlich im Voraus.

Für die Erhebung, pro Grab und Jahr                             2,80

IV. Sonstige Gebühren, Sonder- und Nebenleistungen

1. Überlassung der Friedhofssatzung 1,00

2. Überlassung der Friedhofsgebührensatzung 0,50

Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

Bekanntmachung des Gemeindewahlleiters
zur Ergänzungswahl im Ortsteil Cobbel am 27. Mai 2018

Bekanntmachung des Wahltages für die Ergänzungswahl des Ortschaftsrates Cobbel und 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen

Auf der Grundlage des § 42 Abs. 5 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt
(KVG LSA) i.V. mit § 49 Abs. 1 Kommunalwahlgesetz für das Land Sachsen-Anhalt (KWG 
LSA) stellte die Kommunalaufsichtsbehörde des LK Stendal die Voraussetzungen für eine 
Ergänzungswahl des Ortschaftsrates in der Ortschaft Cobbel fest und setzte den Termin der 
Ergänzungswahl auf

Sonntag, 27. Mai 2018 
in der Zeit von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

fest.
Gesetzliche Grundlagen für die Ergänzungswahl :

- Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
- Kommunalwahlgesetz für das LSA (KWG LSA)
- Kommunalwahlordnung für das Land LSA (KWO LSA)

in den jeweils gültigen Fassungen

Staatsangehörige aus anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sind nach den für 
Deutsche geltenden Voraussetzungen wahlberechtigt und wählbar. Sie sind nicht wählbar, 
wenn sie nach deutschen oder den Rechtsvorschriften des Staates, dessen Staatsangehörig-
keit sie besitzen, vom Wahlrecht ausgeschlossen sind oder sie infolge Richterspruchs die 
Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren haben.

Wahlgebiet für die Ergänzungswahl ist die Ortschaft Cobbel.

Gewählt wird nach den für die Hauptwahl geltenden Vorschriften.
Gemäß § 8 a KWG LSA üben die in der Hauptwahl berufenen Wahlorgane ihr Amt für alle 
folgenden Kommunalwahlen während der Wahlperiode aus. Demnach wird die Besetzung 
des Wahlleiters und des Wahlausschusses beibehalten.
Die in der Ortschaft wohnenden Einwohner sind wahlberechtigt, wenn sie das 16. Lebensjahr 
vollendet haben und seit mindestens 3 Monaten in der Ortschaft wohnen. Sie sind wählbar, 
wenn sie am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben.

Die Anzahl der Mitglieder des Ortschaftsrates Cobbel ist in der Hauptsatzung der Einheits-
gemeinde Stadt Tangerhütte auf 4 Personen festgelegt. 
Derzeit besteht der Ortschaftsrat aus 1 Mitglied. 
Gemäß § 49 Abs. 2 KWG LSA sind bei einer Ergänzungswahl so viele Vertreter zu wählen, 
wie zur Erreichung der gesetzlichen Mitgliederzahl des Ortschaftsrates notwendig sind. So-
mit sind bei dieser Ergänzungswahl 3 Ortschaftsratsmitglieder zu wählen.

Wahlvorschläge für die Ergänzungswahl können gemäß § 21 Abs. 1 KWG LSA von Parteien 
im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes vom Gruppen von Wahlberechtigten (Wähler-
gruppen) und von Einzelpersonen( Einzelbewerbern) eingereicht werden. Die eingereichten 
Wahlvorschläge können verbunden werden.
Entsprechende Erklärungen sind durch die beteiligten Personen bis zum Ablauf der Frist zur 
Einreichung der Wahlvorschläge schriftlich gegenüber dem Gemeindewahlleiter und überein-
stimmend abzugeben. Sie müssen von den für das Wahlgebiet zuständigen Parteiorganen, den 
Vertretungsberechtigten der Wählergruppen oder den Einzelbewerbern unterzeichnet werden.

Die Wahlvorschläge für die Ergänzungswahl Cobbel sind bis spätestens

Montag, 2. April 2018, 18.00 Uhr

(55. Tag vor der Wahl = Ende der Einreichungsfrist) im Gemeindewahlbüro unter folgender 
Anschrift einzureichen:
 Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte
 - Gemeindewahlleiter -
 Bismarckstr. 5
 39517 Tangerhütte

Die für die Einreichung der Wahlvorschläge erforderlichen Formblätter sind beim Wahlbüro 
der Gemeinde, Bismarckstr. 5 im Rathaus Tangerhütte, Zimmer 34 während der Dienstzeit 
kostenfrei erhältlich.

Der Wahlvorschlag gilt nur für die Ergänzungswahl in der Ortschaft Cobbel.
Ein Wahlbewerber darf nur in jeweils einem Wahlvorschlag für die Ergänzungswahl benannt 
werden. Eine Partei oder Wählergruppe darf nur jeweils einen Wahlvorschlag einreichen. Der 
Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe darf mehrere Bewerber enthalten. Die Höchstzahl 
der zu benennenden Bewerber liegt um 5 höher als die Zahl der zu wählenden Vertreter. Somit 
liegt die Höchstzahl für die Ergänzungswahl bei 8 Bewerbungen pro Wahlvorschlag.
Die Reihenfolge der Bewerber muss aus dem Wahlvorschlag ersichtlich sein. Der Wahlvorschlag 
eines Einzelbewerbers (Einzelwahlvorschlag) darf nur den Namen dieses Bewerbers enthalten.

Der Wahlvorschlag soll nach dem Muster der Anlage 5 zu § 30 Abs. 1 KWO LSA eingereicht 
werden und muss nach § 21 Abs. 6 KWG LSA enthalten:

1.  Familiennamen , Vornamen, Beruf, Tag der Geburt, Wohnort und Hauptwohnung eines 
jeden Bewerbers;

2.  Namen der Partei, wenn der Wahlvorschlag von einer Partei eingereicht wird;
 Dieser muss aber mit dem Namen übereinstimmen, den die Partei im Lande führt;
3.  Kennwort der Wählergruppe, wenn der Wahlvorschlag von einer Wählergruppe einge-

reicht wird, aus ihm muss hervorgehen, dass es sich um eine Wählergruppe des Wahlge-
bietes handelt, das Kennwort darf nicht den Namen von Parteien im Sinne des Artikels 21 
GG oder deren Kurzbezeichnung enthalten.

4.  Zustimmungserklärung eines jeden Bewerbers nach dem Muster der Anlage 8 a zu § 30 
Abs. 5 KWO LSA, dass er für keinen anderen weiteren Wahlvorschlag für die Ergän-
zungswahl seine Zustimmung zur Bestimmung als Bewerber gegeben hat.

5.  Bescheinigung der Wählbarkeit des Bewerbers nach dem Muster der Anlage 90 zu § 30 
Abs. 5 KWO LSA.

6.  eine Niederschrift über die Bestimmung der Bewerber und ihrer Reihenfolge nach § 24 
KWG LSA und dem Muster der Anlage 10 a zu § 39 Abs. 5 KWO LSA.

7.  bei Wahlvorschlägen, deren Bewerber nach § 24 Abs. 1 Satz 4 oder 5 KWG LSA be-
stimmt worden sind, eine Bescheinigung des für das Wahlgebiet zuständigen Parteior-
gans, dass in der Ortschaft Cobbel keine Parteiorganisation vorhanden ist.

8.  für jeden Bewerber, der einer Partei angehört, eine Bescheinigung des für das Wahlgebiet 
zuständigen Parteiorgans über seine Parteimitgliedschaft

9.  für jeden Bewerber, der keiner Partei angehört, eine von ihm unterzeichnete Erklärung, 
dass er parteilos ist.

10.  die erforderliche Anzahl von Unterstützungsunterschriften nebst Bescheinigung des 
Wahlrechts der Unterzeichner, sofern Unterstützungsunterschriften beizubringen sind.

Ein Wahlvorschlag von Parteien, Wählergruppen und Einzelbewerbern, die nicht unter die 
Bestimmungen des § 21 Abs. 10 KWG LSA fallen, muss mindestens von 2 Wahlberech-
tigten der Ortschaft Cobbel persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Diese Unter-
schriften (Unterstützungsunterschriften) sind auf amtlichen Formblättern, die vom Wahlbüro 
der EG Stadt Tangerhütte auf Anforderung kostenfrei erhältlich sind, zu erbringen.
Es dürfen nur solche Unterstützungserklärungen berücksichtigt werden, die zwischen dem 
Zeitpunkt dieser Bekanntmachung und dem Ende der oben genannten Einreichungsfrist ab-
gegeben worden sind. Jeder Wahlberechtigte darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. 
Bei den im Folgenden genannten Parteien und Wählergruppen, für die §21 Abs. 10 KWG LSA 
zutrifft, tritt an die Stelle der zu erbringenden Unterstützungsunterschriften die Unterschrift des 
für das Wahlgebiet zuständige Parteiorgans oder des Vertretungsberechtigten der Wählergruppe.
Die nachfolgend aufgeführten Parteien und Wählergruppen erfüllen die Voraussetzungen des 
§ 21 Abs. 10 KWG LSA und benötigen keine Unterstützungsunterschriften.

1. Christlich Demokratische Union (CDU)
2. Die LINKE (DIE LINKE))
3. Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
4. Freie Demokratische Partei (FDP)
5. Bündnis 90/ Die Grünen (Grüne)
6. Wahlbündnis für Cobbel

Nach § 26 Abs. 1 KWG LSA können eingereichte Wahlvorschläge bis zum Ablauf der Ein-
reichungsfrist geändert oder zurückgezogen werden.
Im Übrigen wird hinsichtlich der Einreichung der Wahlvorschläge auf §§ 21 bis 26 KWG 
LSA und §§ 29 bis 33 KWO LSA hingewiesen.

Erich Gruber
Wahlleiter
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